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Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

 
 

 

Hygol DFL 
 
Gebrauchsfertiger Reiniger mit desinfizierender Wirkung 
 
 
Anwendung: 

Hygol DFL wird eingesetzt zur Reinigung und Desinfektion vieler nicht poröser 
Oberflächen 
 

 

Eigenschaften/Vorteile: 

 Ready to use – kein Vorverdünnen notwendig 

 Effektive Reinigungswirkung 

 Biozider Wirkstoff mit breitem desinfizierendem Wirkungsspektrum gegen Viren 
(Wirkung für bestimmte Corona-Viren nachgewiesen), Bakterien, Hefen, Pilze 
sowie Algen  

 Verhindert Korrosion von Stahl, Aluminium, Magnesium und anderen Metallen 

 Sichere Anwendung auf hochfesten Stählen, Aluminium- und Magnesium-
legierungen, anderen Metallen, Plexiglas, vielen Kunststoffen und Lacken 

 Nicht entzündlich; keine gesundheitsschädlichen Dämpfe 

 Neutralisiert Gerüche 

 
 
Technische Daten: 

Applikation   Auftrag möglich mittels Lappen, Sprühen oder mit 
Bodenreinigungsgeräten 

Einwirkzeit   mind. 1 Minute (für desinfizierende Wirkung) 

pH-Wert   ca. pH 11,0 

 
 
Hinweise:  

Dieses Produkt gehört zur Biozid-Produktarten PT 2 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 
(Biozid-Verordnung, BPR).  

Hygol DFL darf verwendet werden als Desinfektionsmittel ohne direkte Anwendung bei 
Menschen und Tieren.  

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
informationen lesen.  

Nicht mit sauren Produkten/Reinigern mischen! 

Persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille) benutzen. 
 

 

 

 

 

 

 

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen 
technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher  
Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. 
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